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	SPORTVEREIN OBERTRAUBLING

Geschäftsstelle: Walhallastraße 22, 93083 Obertraubling

www. SV-Obertraubling.de
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Antrag auf Benutzung des Kunstrasenplatzes

	Verein:
	

	
	

	Ansprechpartner:
	

	
	

	Straße:
	

	
	

	Postleitzahl/Wohnort:
	

	
	

	Telefonnummer:
	

	
	

	Handynummer:
	

	
	

	e – Mail:
	

	
	

	Wochentag:
	

	
	

	Uhrzeit:
	


	Spielpaarung:
	


	Beleg ausstellen für:
	        Mieter                                            Gegner


1.) Der  Verein, der den Kunstrasenplatz anmietet, verpflichtet sich alle Punkte zur Benutzung des Kunstrasenplatzes einzuhalten.

2.) Das Kauen von Kaugummi, und das Rauchen auf und neben dem Kunstrasenplatz ist zu unterlassen.

3.) Der Kunstrasenplatz darf nur mit sauberen und folgenden Fußballschuhen betreten werden. Turnschuhe, Multinockenschuhe und Nockenschuhe sind erlaubt.

4.) Schraubstollen sind auf den Kunstrasenplatz nicht zugelassen.

5.) Die gepflasterten Wege um das Kunstrasenspielfeld sind von den Zuschauern zu benutzen, dafür sind die Vereine verantwortlich. 
6.) Der Verein, der den Kunstrasenplatz anmietet hat dafür zu sorgen, das die Vorschriften für die Benutzung des Kunstrasenplatzes an den Gegner weitergegeben, und diese auch eingehalten werden.
7.) Der SV Obertraubling behält sich vor, den Platz bei Frost oder geschlossener Schneedecke zu sperren.
8.) Die beiden Vereine müssen selbst für Trainingsmaterial und sonstige Utensilien sorgen.
9.) Eine Absage des gemieteten Kunstrasenplatzes muss mindestens 2 Tage vorher erfolgen.

10.)  Die Mietgebühr für den Kunstrasenplatz beträgt 150.- und wird per Beleg quittiert, und ist vor Spielbeginn im Sportzentrum zu bezahlen.

____________________________

______________________________________________________

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Schierling-Obertraubling


Sparkasse Regensburg

(BLZ 750 620 26) Kto.-Nr. 7132 310


(BLZ 750 500 00) Kto.Nr. 221 750 995


Ort, Datum





Vereinsstempel, Unterschrift Vereinsvertreter
















